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Urteil des Gerichtshofes (Vierte Kammer) vom 12. November 1992 I - 5674 

Leitsätze des Urteils 

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit and die Vollstreckung gerichtlicher Ent
scheidungen — Anerkennung und Vollstreckung — Versagungsgründe — Fehlen einer 
ordnungsgemäßen Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks an den Beklagten, der sich 
auf das Verfahren nicht eingelassen hat — Beklagter, der nach Kenntnisnahme von der Versäum
nisentscheidung keinen dagegen im Urteilsstaat zulässigen Rechtsbehelf eingelegt hat — Versa
gung der Anerkennung 
(Übereinkommen vom 27. September 1968, Artikel 27 Nr. 2) 

Artikel 27 Nr. 2 des Übereinkommens vom 
27. September 1968 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Vollstreckung gericht
licher Entscheidungen in Zivil- und Han
delssachen ist dahin auszulegen, daß er der 
Anerkennung eines in einem Vertragsstaat 
ergangenen Versäumnisurteils in einem ande
ren Vertragsstaat entgegenstellt, wenn das 

verfahrenseinleitende Schriftstück dem 
Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht 
eingelassen hat, nicht ordnungsgemäß zuge
stellt worden ist, selbst wenn er später von 
der ergangenen Entscheidung Kenntnis 
erhalten und dagegen keinen nach der Ver
fahrensordnung des Urteilsstaats zulässigen 
Rechtsbehelf eingelegt hat. 
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